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Einleitung

„Das von der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten unabhängige Gemeinschaftsrecht soll 
[…]denEinzelnen,ebensowieesihnenPflichtenauferlegt,auchRechteverleihen.Sol-
che Rechte entstehen nicht nur, wenn der Vertrag dies ausdrücklich bestimmt, sondern 
auchaufGrundvoneindeutigenVerpflichtungen,diederVertragdenEinzelnenwieauch
den Mitgliedstaaten und den Organen der Gemeinschaft auferlegt.“1

Dieses Zitat des EuGH-Urteils van Gend & Loos verdeutlicht, dass das Uni-
onsrecht als Rechtsordnung von Beginn an dem einzelnen Bürger und der ein-
zelnen Bürgerin2 Rechte verlieh und sich seither zu seiner Durchsetzung auf 
die Geltendmachung durch Private stützt.3 Während das Urteil van Gend & 
Loos die unmittelbare Wirkung primärrechtlicher Zollbestimmungen statuier-
te, dehnte der EuGH den Schutz individueller Rechte im Unionsrecht immer 
weiter aus. Im Wettbewerbsrecht gestand er im Urteil Courage und Crehan „je-
dermann“, der durch ein Kartell geschädigt ist, einen Schadensersatzanspruch 
gegen die Kartellanten zu.4 Im Urteil Muñoz erklärte der EuGH lauterkeitsrecht-
liche Qualitätsbestimmungen über Obst und Gemüse aus europäischen Verord-
nungen für zivilrechtlich durchsetzbar. Den individuellen Anspruch auf deren 
Durchsetzung begründete er mit dem Binnenmarkt- und Verbraucherschutz als 
Ziel der Verordnungen sowie mit dem Grundsatz der praktischen Wirksamkeit 
(effet utile).5DerIndividualschutzundseineeffektiveDurchsetzungsindmit-
hin Leitmotive des Unionsrechts.

DieseLeitmotivebetreffenauchdenBereichdereuropäischenBankenregu-
lierung. Insbesondere im Nachgang der globalen Finanzkrise von 2007/2008 
hat der EU-Gesetzgeber die Aufsichtsregeln stark ausgeweitet und hierbei dem 
Individualschutz eine besondere Bedeutung verliehen. Zum einen dient die 

1 EuGH, Urteil vom 05.02.1963, C-26/62, Rs. van Gend & Loos, Celex-Nr. 61962CJ0026 
(Slg. 1963, 7, 25).

2 Überall, wo diese Arbeit im Folgenden allein die männliche Sprachform verwendet, ist 
stets die weibliche Form mitzudenken. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf eine ex-
plizite Doppelnennung verzichtet.

3 Vgl. aus dem Lehrbuch des den Fall van Gend & Loos mitentscheidenden italienischen 
EuGH-Richters Trabucchi,Istituzionididirittocivile,36.Aufl.1995,S.3–5(Fußnotentext).

4 EuGH, Urteil vom 20.09.2001, C-453/99, Rs. Courage und Crehan, Celex-
Nr. 61999CJ0453, Rn. 26; ausführlich s. unten S. 86ff.

5 EuGH, Urteil vom 17.09.2002, C-253/00, Rs. Muñoz,Celex‑Nr.62000CJ0253,Rn.29ff.;
ausführlich s. unten S. 78 f.
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europäische Finanzarchitektur dem Schutz der Steuerzahler, da sie staatliche 
Bankenrettungen verhindern soll. Dies schlägt sich in einer Verschärfung des 
Beihilfenrechts nieder.6 In gleicher Stoßrichtung führte die EU im materiel-
len Sanierungs- und Abwicklungsrecht das Prinzip der Gläubigerbeteiligung 
(bail‑in)7 und institutionell den einheitlichen Abwicklungsmechanismus8 der 
Europäischen Bankenunion9 ein. Zum anderen benennt das europäische Recht 
der laufenden Bankaufsicht zunehmend den Schutz individualisierbarer Kun-
dengruppen als Ziel der Bankaufsicht.10 Diese Arbeit konzentriert sich auf den 
Aspekt des Kundenschutzes. Die materiellen und institutionellen Regelwerke 
weisen vielfach auf die Zwecke des Einleger- und Anlegerschutzes hin. Da-
neben spielen auch der Sparer-, Verbraucher- und Verbraucherdarlehensneh-
merschutz eine Rolle.11 In Anlehnung an die Diskussionen zum europäischen 
Vertrags- und Gesellschaftsrecht12 verhält es sich mit dem bankaufsichtsrecht-
lichen Individualschutzziel wie mit einem pointillistischen Gemälde, dessen 
Bedeutung erst beim Zurücktreten Sinn ergibt. Aus der Nähe betrachtet sieht 
man nur einzelne Hinweise auf und Instrumente für den Schutz von Einlegern, 
Anlegern, Sparern, Verbrauchern und Verbraucherdarlehensnehmern. Mit etwas 
Abstand und Blick auf das Ganze fügen sich diese Einzelpunkte jedoch zu 
einem stimmigen Gesamtbild zusammen, das den Systemgedanken des Indivi-
dualschutzziels erkennen lässt.

Diese Arbeit formuliert die These, dass das europäische Bankaufsichtsrecht 
neben dem Schutz der Finanzmarktstabilität auch den Individualschutz der 
Bankkunden als eigenständiges Ziel verfolgt.13 Systematisch fügt sich dies in 
den allgemeinen unionsrechtlichen Kontext ein, da der Anlegerschutz bereits 
im Wertpapierrecht auch als Individualschutz verstanden wird.14 Jedoch entfal-
tet das bankaufsichtsrechtliche Individualschutzziel als reine Zielbestimmung 
noch keine Wirkung. Daher ist seine Durchsetzung zu klären. In Anlehnung 
an die unionsrechtlichen Vorbilder des Wettbewerbsrechts und der Kapital-
marktregulierung analysiert die vorliegende Untersuchung die privatrechtliche 
Durchsetzung des Bankaufsichtsrechts als Mittel zur Gewährleistung seiner 
Ziele: Systemschutz im Interesse der Allgemeinheit und Individualschutz im 

6 Zur Bankenmitteilung der Kommission und ihrer Bestätigung des EuGH im Urteil Kot‑
nik (EuGH, Urteil vom 19.07.2016, C-526/14, Rs. Kotnik, Celex-Nr. 62014CJ0526) Baden‑
hoop ERCL 2017, 299.

7 Umfassend hierzu Wojcik CMLR 2016, 91.
8 S. unten S. 70 f.
9 S. unten S. 70ff.
10 S. unten S. 48ff.
11 S. unten S. 255ff.
12 Kötz RabelsZ 1986, 1, 5; RiesenhuberERCL2005,297,298ff.;Grundmann, System-

denken und Systembildung, in: Riesenhuber (Hrsg.), EuropäischeMethodenlehre, 3.Aufl.
2015,S.172,173ff.

13 S. unten S. 11ff.,49ff.,52ff.,63ff.,74ff.,244ff.,255ff.
14 S. unten S. 99ff.



 A. Erkenntnisinteresse 3

Interesse der einzelnen Bankkunden. Das Systemschutzziel, auch Markt- oder 
Funktionenschutz genannt, überformt das Gesellschaftsrecht und die Innenhaf-
tung von Bankvorständen.15 Im bürgerlichen Recht werden bankaufsichtsrecht-
lichePflichtennachderzeitherrschendemVerständnishingegennurpunktuell
durchgesetzt.16AngesichtsdesflächendeckendenIndividualschutzzielsplädiert
diese Arbeit dafür, das europäische Bankaufsichtsrecht weitergehend im Wege 
der unionsrechtskonformen Auslegung des Vertrags- und Deliktrechts durch-
zusetzen.17

A. Erkenntnisinteresse

Der Individualschutz im europäischen Bankaufsichtsrecht und seine privat-
rechtliche Durchsetzung wurden bislang weder monographisch noch sonst um-
fassend untersucht.18 Bekannt ist die Durchsetzung regulatorischer Ziele mit 
privatrechtlichen Mitteln insbesondere in den unionsrechtlichen Gebieten des 
Kartellrechts und der Kapitalmarktregulierung. In den dortigen Diskussionen 
spielt der Individualschutz eine erhebliche Rolle für die Verwendung des Pri-
vatrechts zur Durchsetzung regulatorischer Vorgaben. Für das Kartellrecht 
schuf zunächst der EuGH in seinen Urteilen Courage und Crehan und Man‑
fredi eineSchadensersatzpflichtderKartellanten.19 Mittlerweile hat der euro-
päischeGesetzgeberdieseSchadensersatzpflichtausführlichperRichtlinienor-
miert.20 Das Kartellschadensersatzrecht dient neben dem Marktschutz auch 
dem individuellen Interesse der Kartellgeschädigten.21 Die Koexistenz von 
öffentlicherundprivatrechtlicherDurchsetzung soll synergetischwirkenund
nicht zum gegenseitigen Ausschluss führen.22 Auch in der europäischen Kapi-
talmarktregulierung ist eine zunehmende Tendenz der zivilrechtlichen Sanktio-
nierung von Regulierungsverstößen festzustellen.23 Diese Tendenz äußert sich 
sowohl in gesetzlichen Haftungsregeln als auch in Streitfällen zivilrechtlicher 
Haftung. Die Prospekthaftung und die Haftung für Ad-hoc-Publizitätsverstöße 
bieten Beispiele für unionsrechtlich überformte gesetzliche Haftungsregeln.24 
DieWohlverhaltenspflichten desWpHG sind gesetzlich nichtmit zivilrecht-
lichen Sanktionen versehen, weshalb Streit über ihre privatrechtlichen Aus-

15 S. unten S. 143ff.
16 S. unten S. 186ff.,insbesondereS.203ff.undS.226ff.
17 S. unten S. 243ff.
18 Ausführlich zum Forschungsstand s. unten S. 13ff.
19 S. unten S. 86ff.
20 S. unten S. 89ff.
21 S. unten S. 93ff.
22 S. unten S. 96 f.
23 S. unten S. 99ff.
24 S. unten S. 103ff.
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wirkungen besteht.25 Kernelement der Diskussionen rund um die gesetzlichen 
Haftungsregeln und den Streitfall der Wohlverhaltensregeln ist die Bedeutung 
des Anlegerschutzes als Individualschutz.26 Die Regelungsgebiete des Wett-
bewerbs- und Kapitalmarktrechts zeigen, dass die privatrechtliche Durchset-
zung von Regulierungsinhalten eine allgemeine Tendenz des Unionsrechts ist. 
DieseTendenzreflektiertdie rechtswissenschaftlicheDiskussionzumThema
Regulierung und Privatrecht. Während die Diskussion sich überwiegend auf 
das Wettbewerbs- und Kapitalmarktrecht27 und vereinzelt auf das Recht der 
Bankenunion28 fokussiert, ergänzt die vorliegende Arbeit die Diskussion um 
das europäische Bankaufsichtsrecht.29 Sie entwickelt den Individualschutz als 
eigenständiges Ziel der europäischen Bankenregulierung und untersucht die 
privatrechtliche Durchsetzung sowohl des Systemschutz- als auch des Indivi-
dualschutzziels im deutschen Recht. Insbesondere das Kartellrecht zeigt, dass 
das Unionsrecht private Akteure und privatrechtliche Sanktionsmittel in Dienst 
nimmt,umseineZieleeffektivdurchzusetzen.30 Diese Ziele müssen ursprüng-
lich nicht individualschützend sein. Vielmehr genügt es, wenn die privaten Ak-
teure die Durchsetzung des Marktschutzes fördern. Über diesen Umweg gene-
riert das Unionsrecht jedoch letztlich individuelle Rechte und Ansprüche auf 
Schadensersatz, die ihrerseits individualschützende Wirkung haben.31 Insofern 
ist der Vergleich zum europäischen Wettbewerbs- und Kapitalmarktrecht auch 
für die derzeit herrschende Perspektive relevant, die dem Bankaufsichtsrecht 
nur system- bzw. marktschützende Funktion ohne Individualschutz zuspricht.

B. Untersuchungsgegenstand

Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen europäischer Bankenregulie-
rung und privater Haftung, d. h. die Durchsetzung der bankaufsichtsrechtlichen 
Ziele des System- und Individualschutzes mit Mitteln des Privatrechts. Zu de-
finierensindalsodieBegriffe„europäischeBankenregulierung“bzw.„europäi-
sches Bankaufsichtsrecht“, „Systemschutz“, „Individualschutz“, „private Haf-
tung“ und „privatrechtliche Durchsetzung“.

Die Begriffe „europäische Bankenregulierung“ und „europäisches Bank-
aufsichtsrecht“ sind synonym und umfassen sämtliche Normen des Rechts 
der Europäischen Union (im Folgenden Unionsrecht), die Banken bei ihrer 

25 S. unten S. 118ff.
26 S. unten S. 100ff.,106 f., 111ff.,116ff.,122ff.
27 S. unten S. 21ff.
28 S. unten S. 23ff.
29 ZumBegriffs.untenS.4ff.
30 S. unten S. 79ff.
31 S. unten S. 93ff.
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Geschäftstätigkeit einhalten müssen und deren Befolgung staatliche Auf-
sichtsbehörden kontrollieren. In materieller Hinsicht zählen hierzu insbeson-
dere die Capital Requirements Directive (CRD IV)32 und die Capital Requi-
rements Regulation (CRR)33 jeweils von 2013 sowie ihre Novellierungen von 
2019 CRD V34 und CRR II35. Ebenfalls zur materiellen Bankenregulierung 
zählen die Verbraucherkreditrichtlinie36 von 2008 und der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie37 von 2014, soweit sie den Banken für das Verbraucherkredit-
geschäft Vorgaben machen, die auch staatlicher Aufsicht unterliegen. Daneben 
treten die institutionellen Vorschriften der Verordnung über die Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde (EBA-VO)38 und die Verordnung über den einheitli-
chen Aufsichtsmechanismus (SSM-VO)39.DenBegriffder„Bank“verwendet
dieseArbeit beschränkt aufdenBegriffdesCRR‑Kreditinstituts, der sowohl
dem europäischen als auch dem deutschen Bankaufsichtsrecht zugrunde liegt.40 

32 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinsti-
tutenundWertpapierfirmen,zurÄnderungderRichtlinie2002/87/EGundzurAufhebungder
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L176 vom 27.6.2013, S. 38.

33 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.Juni2013überAufsichtsanforderungenanKreditinstituteundWertpapierfirmenundzur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. Nr. L176 vom 27.6.2013, S. 1.

34 Richtinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 
zur Änderung der Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der Anwendung ausgenom-
mene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaf-
ten, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und Kapitalerhaltungsmaßnahmen, 
ABl. Nr. L150 vom 7.6.2019, S. 253.

35 Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, 
die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähi-
ge Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegen-
über zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anla-
gen,Großkredite,Melde‑undOffenlegungspflichtenundderVerordnung(EU)Nr.648/2012,
ABl. Nr. L150 vom 7.6.2019, S. 1.

36 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 
über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates 
(Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG), ABl. Nr. L133 vom 22.5.2008, S. 66.

37 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.Februar
2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlini-
en 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. L60 vom 
28.2.2014, S. 34.

38 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Ban-
kenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/78/EG der Kommission, ABl. Nr. L331 vom 15.12.2010, S. 12.

39 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung be-
sonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäi-
sche Zentralbank, ABl. Nr. L287 vom 29.10.2013, S. 63.

40 DiesentsprichtdemBezeichnungsschutzgemäß§39Abs.1KWG.Hiernachdürfennur
inländische Kreditinstitute, Zweigniederlassungen von ausländischen Kreditinstituten und von 
BestandschutzregelnbetroffeneUnternehmendieBegriffe„Bank“und„Bankier“verwenden.
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§1Abs.3dSatz1Kreditwesengesetz (KWG)verweistaufArt.4Abs.1Nr.1
CRR, dem zufolge ein CRR-Kreditinstitut „ein Unternehmen [ist], dessen Tä-
tigkeit darin besteht, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publikums 
entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren“. Diese Ar-
beit beschränkt sich auf das aktive und passive Kreditgeschäft (auch Einlagen- 
und Kreditgeschäft) als erste Säule des klassischen Bankgeschäfts (commercial 
banking).41 Sie behandelt aber weder das Zahlungsgeschäft als dessen zweite 
Säule42 noch umfassend das Wertpapiergeschäft (investment banking)43 oder 
das Versicherungsrecht. Untersuchungsgegenstand ist nur das Recht der lau-
fenden Aufsicht. Ausgeklammert wird das Recht der Bankensanierung und -ab-
wicklung,44 das materiell auf europäischer Ebene von der Banking Recovery 
and Resolution Directive (BRRD)45 und national vom Sanierungs- und Ab-
wicklungsgesetz (SAG) sowie institutionell vom europäischen Single Resoluti-
on Mechanism (SRM) nach der SRM-VO46 bestimmt wird.47

41 Zum Begriff Grundmann, in: Canaris/ Habersack/ Schäfer (Hrsg.), Großkommentar 
HGB,5.Aufl.2015,Band10/2,VorwortS.VIII.

42 Zum Zahlungsgeschäft Grundmann,Bankvertragsrecht–GrundlagenundCommercial
Banking, 2020, 3. Teil.

43 Zum Begriff Grundmann, in: Canaris/ Habersack/ Schäfer (Hrsg.), Großkommentar 
HGB,5.Aufl.2017,Band11/1,5.Teil,Rn.1ff.

44 Bereits früh und rechtsvergleichend zum Spannungsverhältnis zwischen Bankaufsichts-
recht und Insolvenzrecht Binder, Bankeninsolvenzen im Spannungsfeld zwischen Bankauf-
sichts‑undInsolvenzrecht–Regelungsziele,AnwendungsproblemeundReformansätze,dar-
gestellt am Beispiel des deutschen und des englischen Rechts, 2005; zum aktuellen Regime 
Gortsos,TheSingleResolutionMechanism(SRM)andtheSingleResolutionFund(SRF)–
AComprehensiveOverviewofthesecondmainpillaroftheEuropeanBankingUnion,3.Aufl.
2017; ders.,in:Binder/Gortsos,TheEuropeanBankingUnion–ACompendium,2016,S.45–
68; Psaroudakis, in: Hopt/ Tzouganatos (Hrsg.), Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen 
Herausforderungen, 2014, S. 41; mit Fokus auf Griechenland Gortsos EBOR 2017, 479; Bin‑
der/ Singh (Hrsg.), Bank Resolution: The European Regime, 2016; allgemeiner Binder/ Psa‑
roudakis (Hrsg.), Europäisches Wirtschaftsrecht in der Krise, 2018; zur deutschen Reform des 
Restrukturierungsrecht der Kreditinstitute unmittelbar nach der Finanzkrise Bachmann ZBB 
2010, 459; zur Abwicklung von Bankengruppen im transatlantischen Vergleich Renner/ Kowo‑
lik ZVglRWiss 2018, 83.

45 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und 
WertpapierfirmenundzurÄnderungderRichtlinie82/891/EWGdesRates,derRichtlinien
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU 
und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. Nr. L173 vom 12.6.2014, S. 190.

46 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 
2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Ab-
wicklungvonKreditinstitutenundbestimmtenWertpapierfirmenimRahmeneineseinheitlichen
Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L225 vom 30.7.2014, S. 1; zu den Änderungen nach 
dem Banken-Paket von Mai 2019, das die SRM-VO II einführte, s. unten S. 60ff.

47 Zum Prinzip der Gläubigerbeteiligung im Rahmen des bail‑in nach der BRRD und des-
sen Anerkennung durch den EuGH BadenhoopERCL2017,299,307ff.
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DerBegriff„Systemschutz“bedeutetdenSchutzderFunktionen,dieeinzel-
ne Institute für das Finanzsystem bzw. die Finanzmärkte haben, und den Schutz 
der Stabilität des Finanzsystems bzw. der Finanzmärkte. Daher verwendet diese 
ArbeitihnsynonymmitdenBegriffenMarkt‑undFunktionsschutz.DasSys-
temschutzziel soll verhindern, dass einzelne Institute insolvent werden und das 
Finanzsystem bzw. die Finanzmärkte destabilisieren.

Mit „Individualschutz“ ist die regulatorische Zielrichtung gemeint, die Inte-
ressen einzelner Personen durch die Verleihung subjektiver Rechte zu schützen. 
Angesichts des europäischen Untersuchungsgegenstands findet die deutsche
Theorie vom subjektiv‑öffentlichen Recht48 keine Anwendung.49 Vielmehr 
mussderBegriffdesIndividualschutzesunionsrechtlichbestimmtwerden.Das
europäischeBankaufsichtsrechtbenenntnebenreinöffentlichenSchutzgütern
wie der Finanzmarktstabilität auch individualisierbare Kundengruppen als 
Schutzobjekte, insbesondere die Einleger, Anleger, Sparer und Verbraucher.50 
Hieraus folgt eine auch individualschützende Tendenz, deren Reichweite und 
Auswirkungen jeweils einer vertieften Prüfung bedürfen.51

„Private Haftung“ ist das Einstehenmüssen natürlicher oder juristischer Per-
sonenfürihrFehlverhalten.Wenngleichdiesauchnachöffentlich‑rechtlichen
Vorschriften–etwaimRahmeneinerpersönlichenBußgeldhaftung–möglich
ist, fokussiert sich diese Arbeit auf die Haftung nach privatrechtlichen Normen. 
DaheristderBegriffderprivatenHaftungimvorliegendenKontextengver-
knüpftmitdemBegriffderprivatrechtlichenDurchsetzung.

„Privatrechtliche Durchsetzung“ ist das Erreichen von Regelungszielen mit 
denMittelndesPrivatrechts.DasUnionsrechtprägtedenBegriffzunächstim
Wettbewerbsrecht. Dessen Ziele werden zunehmend mit Mitteln des Privat-
rechts durchgesetzt (private enforcement),52 etwa durch Schadensersatzklagen 
von Mitbewerbern und Endabnehmern.53 Daneben spielt das Privatrecht bei 
der Durchsetzung von Regelungsinhalten unionsrechtlicher Kapitalmarktregu-
lierung eine erhebliche Rolle.54 Geeignete Mittel des Zivilrechts zur Durch-
setzung von Regulierung sind insbesondere die Vertragsauslegung, die Ver-

48 Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2.Aufl. 1905; zur Geschichte
Bauer,GeschichtlicheGrundlagenderLehrevomsubjektivenöffentlichenRecht,1986.

49 Für eineRevisionder deutschenTheorie des subjektiv‑öffentlichenRechts aufgrund
europäischer Impulse Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des 
Rechts–EuropäischeImpulsefüreineRevisionderLehrevomsubjektiv‑öffentlichenRecht,
1997.

50 S. unten S. 48ff.,255ff.
51 S. unten S. 243ff.,255ff.,272ff.
52 DerBegriffprivate enforcement ist insofern irreführend, als die englischsprachige Li-

teratur ihn vielfach für die Durchsetzung unionsrechtlicher Regelungsgehalte gegenüber dem 
Staat verwendet, vgl. Wilman, Private Enforcement of EU Law Before National Courts, 2015, 
S.3–14,passim.

53 S. unten S. 79ff.
54 S. unten S. 99ff.
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tragsnichtigkeit und Schadensersatzklagen.55 Da das Zivilrecht dem Ausgleich 
privater Interessen dient, eignet es sich besonders zur wirksamen Erreichung 
des Individualschutzziels.56

C. Methode

Diese Arbeit systematisiert die Ziele des System- und Individualschutzes in der 
europäischen Bankenregulierung und untersucht ihre Durchsetzung mit privat-
rechtlichen Mitteln im deutschen Recht. Indem sie das Verhältnis von Bank-
aufsichtsrecht und Bankprivatrecht im Sinne eines von teleologischen Erwä-
gungen getragenen Systems betrachtet, ist die Arbeit rechtsdogmatisch.57 Bei 
der Systematisierung nimmt die rechtshistorische Entstehung des Individual-
schutzziels im europäischen Recht eine besondere Stellung ein.58 Zugleich liegt 
ein Schwerpunkt auf der systematischen und teleologischen Vergleichbarkeit 
des Bankaufsichtsrechts mit dem Wettbewerbsrecht und der Kapitalmarktregu-
lierung.59 Auch die Herausarbeitung der privatrechtlichen Mechanismen zur 
Durchsetzung des bankaufsichtsrechtlichen Systemschutzziels60 und des Indi-
vidualschutzziels61 dient der rechtsdogmatischen Systematisierung. Gleiches 
gilt für den Vorschlag einer weitergehenden europarechtskonformen Auslegung 
des Vertrags- und Deliktsrechts.62 Wenngleich sich die Methode mithin auf 
die Rechtsdogmatik beschränkt, bettet sich die Arbeit in einen breiteren theo-
retischen Diskurs ein. Dessen Spektrum umfasst Financial Regulation Theory, 
Rechtsökonomik, Legal Theory of Finance, Finanzkrise und Privatrecht, Con-
tract Governance, Regulierung und Privatrecht sowie Bankenunion und Privat-
recht.63

55 Ausführlich s. unten S. 80ff.,103ff.,124ff.,128ff.,226ff.
56 S. unten S. 243ff.
57 ZumBegriffdesSystemsundseinerBildunganhandteleologischenGehaltsCanaris, 

SystemdenkenundSystembegriffinderJurisprudenz–entwickeltamBeispieldesdeutschen
Privatrechts,2.Aufl.1983,S.86ff.;inAbgrenzungzurGrundlagenforschungWürtenberger, 
in: Stürner (Hrsg.), Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, 2010, 
S.3,5ff.;zumBegriffderRechtsdogmatikLuhmann, Recht der Gesellschaft, 1995, S. 275 f.

58 S. unten S. 37ff.
59 S. unten S. 78ff.,99ff.
60 S. unten S. 143ff.
61 S. unten S. 186ff.
62 S. unten S. 243ff.
63 S.untenS.13ff.
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D. Gang der Untersuchung

Die Arbeit ist in zwei Teile und fünf Kapitel gegliedert. Der erste Teil legt den 
Grund zu den Regulierungszielen des europäischen Bankaufsichtsrechts zwi-
schen System- und Individualschutz sowie Modellen privatrechtlicher Durch-
setzung. Während der überwiegende Teil der deutschen Rechtswissenschaft das 
Bankaufsichtsrecht auf den Systemschutz begrenzt, entwickelt das erste Kapi-
tel das Individualschutzziel unter Bezugnahme auf seine Entstehungsgeschich-
te und sekundärrechtliche Ausprägung als eigenständiges Ziel des europäischen 
Bankaufsichtsrechts. Das zweite Kapitel beschreibt die unionsrechtlichen Mo-
delle für privatrechtliche Durchsetzung von Wirtschaftsregulierung anhand 
des Wettbewerbsrechts und der Kapitalmarktregulierung und stellt jeweils die 
Frage der Übertragbarkeit auf das Bankaufsichtsrecht. Im zweiten Teil geht die 
Untersuchung vertieft auf die privatrechtliche Durchsetzung der wesentlichen 
Ziele des Bankaufsichtsrechts ein. So widmet sich das dritte Kapitel der Durch-
setzung des Systemschutzes im Privatrecht. Es nimmt die Risikomanagement-
Vorgaben als Beispiel des bankaufsichtsrechtlichen Systemschutzes unter die 
Lupe und konzentriert sich auf deren Auswirkungen auf das Gesellschafts- und 
Deliktsrecht. Demgegenüber behandelt das vierte Kapitel das bankaufsichts-
rechtliche Individualschutzziel und zeigt das breite Spektrum der Durchsetzung 
nachdeutschemRechtunddenstarkenEinflussdesUnionsrechtsauf.Hierzu
zählen der Einlegerschutz durch die Einlagensicherung und die früher von der 
Rechtsprechung bejahten, mittlerweile indes verneinten Amtshaftungsansprü-
che der Einleger, der Schutz von Verbraucherdarlehensnehmern durch die Ver-
braucherkreditwürdigkeitsprüfung und der Schutz von Bankkunden allgemein 
durch die punktuelle privatrechtliche Durchsetzung vereinzelter Normen des 
Bankaufsichtsrechts imRahmenvon§823Abs.2BGBund§134BGB.Das
fünfte und letzte Kapitel argumentiert für eine weitergehende privatrechtliche 
DurchsetzungvonbankaufsichtsrechtlichenPflichtende lege lata aufgrund uni-
onsrechtskonformer Auslegung des deutschen Vertrags- und Deliktsrechts.
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